








Vor 100 Jahren war das Büro eines Finanzbeamten vor allem 
von der Arbeit mit „Papier und Bleistift“ und allenfalls einer 
Schreibmaschine geprägt. Die ständige Weiterentwicklung 
der Bürotechnik hat über den Einsatz von Schreib- und Re-

chenmaschinen, Lochkarten- und Datenerfassungsgeräten 
bis hin zu modernen Computern die Tätigkeit in den Fi-
nanzämtern permanent und immer wieder grundlegend 
verändert.

Mitte der 1960er-Jahre 
hielt die Informations-
technik (IT, seinerzeit 

Automatisierte Datenverarbeitung) 
Einzug in die Finanzämter. Schon 
damals setzte die niedersächsische 
Steuerverwaltung IT-unterstützte
Verfahren ein, zum Beispiel zur Be-
arbeitung des Lohnsteuerjahres-
ausgleichs oder bei der Einkom-
mensteuerfestsetzung.

Im Jahre 1968 wurde das Finanz-
rechenzentrum der Oberfi nanzdi-
rektion Hannover gegründet, um 
die Automation effi zient betreiben 
zu können. In den 1980er-Jahren 
stattete die Steuerverwaltung im 
Rahmen der Verteilten Datenver-

arbeitung (VDV) eine größere An-
zahl von Finanzamtsarbeitsplätzen 
mit Terminals aus, die über einen 
Rechner – Nixdorf 8860 – mit dem 
Finanzrechenzentrum verbunden 
waren. In den Jahren 1994 bis 
1998 folgte dann mit dem Vorha-
ben VDV II die Ausstattung aller 
Arbeitsplätze in den Finanzämtern 
mit Arbeitsplatzrechnern.

Heute wird in den Finanzämtern 
nahezu jede Tätigkeit IT-unterstützt 
durchgeführt. Seit dem 1. Januar 
2012 nutzt die Steuerverwaltung 
dabei auch in Niedersachsen im 
Vorhaben KONSENS (Koordinierte 
neue Software-Entwicklung der 
Steuerverwaltung) entwickelte, 

bundeseinheitliche IT-Verfahren. 
Dadurch sind alle wesentlichen In-
formationen zu einem Steuerfall 
am Arbeitsplatz abrufbar.

Die Mehrzahl aller Steuererklärun-
gen werden per ELSTER (Elektro-
nische Steuererklärung) übermit-
telt. Das Verfahren hat auch für die 
Steuerpfl ichtigen viele Vorteile, wie 
z. B. die Übernahme der Daten aus 
dem Vorjahr und der kostenlose 
Belegabruf. Jeder kann sofort eine 
Plausibilitätsprüfung und eine Steu-
erberechnung durchführen, so dass 
manche Rückfrage vom Finanz-
amt entfällt und die Bearbeitung 
beschleunigt wird. Das Programm 
wird schrittweise zum zentralen 

Portal für die kundenorientierte 
Kommunikation ausgebaut. 

Der Verwaltung ist es nunmehr 
auch möglich, automatisierte Ri-
siko-Management-Systeme (RMS) 
einzusetzen, die anhand von be-
stimmten Kriterien bei der Steuer-
veranlagung das Steuerausfallrisiko 
ermitteln und bewerten. Die Ver-
waltung hat sich zum Ziel gesetzt, 
möglichst viele Veranlagungen 
nicht mehr personell durchzufüh-
ren, sondern das Personal vor allem 
für risikobehaftete Steuerfälle – und 
damit effi zienter – einzusetzen.

VERÄNDERUNG 
DER STEUERVERWALTUNG 
DURCH DIE DIGITALISIERUNG
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In der Weimarer Republik war die Steuerverwaltung als Hoheitsverwaltung fest 
in Männerhand. Frauen wurden allenfalls für einfachere Tätigkeiten eingesetzt.

Dies änderte sich auch in der 
Zeit des Nationalsozialismus 
nicht. In der Reichsfi nanz-

verwaltung waren weiterhin kei-
ne weiblichen Beamte beschäftigt. 
Als Nachwuchskräfte wurden nur 
Männer eingestellt. Das Gesetz 
über die Rechtsstellung der weib-
lichen Beamten vom 30.05.1932 
wurde durch das Beamtenrechts-
änderungsgesetz vom 30.06.1933 
verschärft. Danach konnten weib-
liche Beamte ohnehin erst mit 35 
Jahren auf Lebenszeit verbeam-
tet werden. Vorher sollten sie die 
Gelegenheit haben, ihrer vorgeb-
lich eigentlichen Bestimmung, der 
Mutterschaft, nachzukommen. 
Diese Maßnahmen entsprachen 
den familienpolitischen Zielen der 
Nationalsozialisten.

Erst als auf Grund des Zweiten 
Weltkriegs männliche Beamte 

fehlten, wurden ab September 
1939 auch Frauen als Finanzbe-
amtinnen eingesetzt.

In der Bundesrepublik änderte sich 
das Bild nach und nach grundle-
gend. 

Mit den Frauen in der Verwal-
tung hat sich vieles verändert. So 
ist die Verwaltung fl exibler bei der 
Arbeitszeitgestaltung geworden, 
um den Bediensteten das Neben-
einander von Familie und Beruf zu 
erleichtern. Sicherlich hat der hohe 
Frauenanteil auch Einfl uss auf den 
Umgang miteinander und die 
Arbeitsatmosphäre. Wurden frü-
her die hierarchischen Strukturen 

streng betont, ist die Zusammen-
arbeit heute vor allem von koope-
rativer Führung geprägt.

Auch institutionell ist es selbstver-
ständlich, auf die Belange der Frau-
en zu achten. In jedem Finanzamt 

ist eine Gleichstellungsbeauftragte 
vorhanden. Gleichstellungspläne 
sollen eine gleichmäßige Stellen-
besetzung mit Frauen und Män-
nern auf allen Ebenen fördern.

In allen Laufbahngruppen ist es 
allerdings so, dass in den höheren 
Besoldungsgruppen der Anteil der 
Frauen zurzeit deutlich geringer 
ist. Während in den Einstiegsäm-

tern mittlerweile die männlichen 
Beschäftigten unterrepräsentiert 
sind, ist dieses Verhältnis in den 
höheren Stufen noch anders.

Insoweit ist eine vollständige 
Gleichstellung von Frauen und 
Männern trotz aller Bemühungen 
bislang noch nicht gelungen.

Gerade auf den Führungsebenen 
gibt es noch weiterhin viel zu tun. 
Derzeit sind in den 66 niedersäch-
sischen Finanzämtern lediglich 13 
Vorsteherpositionen mit Frauen 
besetzt.

Überhaupt hatte es bis Anfang der 
1990er-Jahre gedauert, bis eine 
Frau Vorsteherin eines niedersäch-
sischen Finanzamts wurde.

DIE FRAUEN IN DER
STEUERVERWALTUNG
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Heute ist die Mehrzahl der Bediensteten in der 
niedersächsischen Steuerverwaltung weiblich.
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